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Angehörigen billigerweise erwartet werden kann. Nicht zumutbar ist 
insbesondere die Verwertung

1. von angemessenem Hausrat,
2. von Vermögen, das zur alsbaldigen Gründung eines angemesse

nen eigenen Hausstandes bestimmt ist,
3. von Vermögen, das für eine alsbaldige Berufsausbildung, zum 

Aufbau oder zur Sicherung einer angemessenen Lebensgrund
lage oder zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Alters
sicherung bestimmt ist,

4. von Gegenständen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der 
Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind,

5. von Gegenständen, die zur Befriedigung geistiger, besonders 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Bedürfnisse dienen und 
deren Besitz nicht Luxus ist,

6. von Familien- und Erbstücken, deren Veräußerung für den 
Eigentümer oder seine Angehörigen eine unbillige Härte bedeu
ten würde,

7. eines Hausgrundstückes von angemessener Größe, das der 
Eigentümer bewohnt, oder einer entsprechenden Eigentums
wohnung oder eines Vermögens, das nachweislich zum alsbaldi
gen Erwerb eines solchen Hausgrundstückes oder einer solchen 
Eigentumswohnung bestimmt ist.

§ 7
Ausnahmen von der Verwertung

(1) Vermögen aus einmaligen Sozialleistungen gilt für die Dauer 
von fünf Jahren als nicht verwertbar, soweit es siebentausend 
Deutsche Mark nicht übersteigt

(2) Vermögen, das aus einer durch Gesetz prämien- oder zulage
begünstigten Anlage sowie aus den Erträgnissen hieraus-herrührt, gilt 
als nicht verwertbar, solange der Inhaber des Vermögens

1. in der Verfügung beschränkt ist und die Aufhebung dieser 
Beschränkung nur unter wirtschaftlichen oder rechtlichen Nach
teilen erreichen kann oder

2. eine vorzeitige unschädliche Verfügung über das Vermögen 
nicht trifft.

§ 8
Verkehrswert

Das Vermögen ist ohne Rücksicht auf steuerrechtliche Vorschriften 
mit seinem Verkehrswert zu berücksichtigen.- Für die Bewertung ist 
der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Antrag auf Arbeitslosenhilfe 
gestellt wird, bei späterem Erwerb von Vermögen der Zeitpunkt des 
Erwerbs. Änderungen des Verkehrswertes sind nur zu berücksichti
gen, wenn sie erheblich sind.

§9
Dauer der Berücksichtigung

Bedürftigkeit besteht nicht für die Zahl voller Wochen, die sich aus 
der Teilung des zu berücksichtigenden Vermögens durch das Arbeits
entgelt ergibt, nach dem sich die Arbeitslosenhilfe richtet.

Dritter Abschnitt 
Bestreitung des Lebensunterhalts 

auf andere Weise

§ 10
Vermutung für die Bestreitung 

des Lebensunterhalts

Es ist anzunehmen, daß der Arbeitslose seinen Lebensunterhalt und 
den seines Ehegatten sowie seiner Kinder, für die er Anspruch auf 
Kindergeld hat, im Sinne des § 137 Abs. 1 des Arbeitsförderungs
gesetzes auf andere Weise als durch Arbeitslosenhilfe bestreitet oder 
bestreiten kann,

1. wenn der Arbeitslose eine Tätigkeit als Arbeitnehmer, Selbstän
diger oder mithelfender Familienangehöriger aufnehmen oder

fortsetzen und hierdurch oder durch Wahrnehmung einer 
sonstigen zumutbaren Möglichkeit Einkommen erzielen könnte, 
das zur Minderung oder Versagung der Arbeitslosenhilfe führen 
würde,

2. wenn sich nicht feststellen läßt, ob oder in welcher Höhe der 
Arbeitslose Einkommen oder Vermögen hat, die Gesamtumstän
de der Lebensführung des Arbeitslosen jedoch den Schluß 
zulassen, daß er nicht oder nur teilweise bedürftig ist,

3. wenn der Arbeitslose auf einen Anspruch, der nach § 138 Abs. 1
Nr. 1 des Arbeitsförderungsgesetzes zu berücksichtigen wäre, 
verzichtet oder Handlungen unterläßt, die Voraussetzungen für 
das Entstehen oder Fortbestehen eines derartigen Anspruchs 
sind. )

Vierter Abschnitt 
Berücksichtigung von Einkommen

§11
Einnahmen, die nicht als Einkommen gelten

Außer den in § 138 Abs. 3 des Arbeitsförderungsgesetzes genann
ten Einnahmen gelten nicht als Einkommen

1. einmalige Einnahmen, soweit sie nach Entstehungsgrund, 
Zweckbestimmung oder Übung nicht dem laufenden Lebens
unterhalt dienen,

2. unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten im Betrieb, Zuschüsse 
des Arbeitgebers zur Verbilligung der Mahlzeiten sowie ähn
liche Zuwendungen, soweit sie steuerfrei sind,

3. (gegenstandslos)
4. (gegenstandslos)
5. die Invalidenrente, Bergmannsinvalidenrente und die Berg

mannsrente des Arbeitslosen bis zur Höhe des Unterschiedes 
zwischen der Arbeitslosenhilfe nach § 136 des Arbeitsförde
rungsgesetzes und der Arbeitslosenhilfe, die dem Arbeitslosen 
hiernach zustehen würde, wenn sein Arbeitsentgelt nicht wegen 
der Beeinträchtigung seiner Leistungsfähigkeit oder seiner Be
rufsunfähigkeit gemindert wäre,

6. Einnahmen, soweit mit ihnen unabwendbare Aufwendungen für 
Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung 
der Gesundheit bestritten werden und soweit hierfür keine 
Leistungen Dritter gewährt werden,

7. Einnahmen eines Angehörigen des Arbeitslosen, soweit der 
Angehörige damit die fälligen Kosten seiner Schul- oder 
Berufsausbildung bestreitet,

8. die aus sittlichen oder sozialen Gründen gewährten Zuwendun
gen aus öffentlichen Mitteln, insbesondere solche, die wegen 
Bedürftigkeit an besonders verdiente Personen oder Künstler 
oder deren Hinterbliebene gewährt werden.

§ 12
Regelungen in sonstigen Rechtsvorschriften

Vorschriften, nach denen andere als die in §138 Abs. 3 des 
Arbeitsförderungsgesetzes und in § 11 genannten Einnahmen nicht 
als Einkommen im Sinne des §138 Abs. 2 des Arbeitsförderungs
gesetzes gelten oder nicht zu berücksichtigen sind, bleiben unberührt.

Fünfter Abschnitt
Schlußvorschrift

§ 13 
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1990 in Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1990

Der Minister 
für Arbeit und Soziales

Dr. H i l d e b r a n d t


